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 Veröffentlicht am 02.02.1994

Norm

JN §104 A

JN §104 E

Rechtssatz

Beruft sich der Kläger in seiner Mahnklage auf Bezahlung von Mietentgelten und Pachtentgelten für unbewegliche

Sachen auf eine Gerichtsstandsvereinbarung nach § 104 JN, so genügt diese Behauptung für die

Zuständigkeitsbegründung des angerufenen Bezirksgerichtes für Handelssachen Wien. Es würde dem Sinne der durch

die WGN 1989 gescha9enen Vereinfachung (Wegfall des urkundlichen Nachweises schon mit der Klage) durch die

bloße Behauptung einer Gerichtsstandsvereinbarung nach § 104 JN widersprechen, daß neben der Anrufung des

betre9enden Gerichtes noch eine Behauptung erforderlich ist, daß die Gerichtsstandsvereinbarung auch eine

Verschiebung der sachlichen Zuständigkeit mitumfaßt.
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